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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usieri.

Montag/ den 21 Juli 1800. Erstes Quartal, Den 2 Thermidor VIII.

Gesetzgebung.
Grosser Rath, n. Juni.

Fortsetzung.

Earmintran vertheidigt aufs neueseinen gestri-

gen Antrag/ vereinigt sich aber mit der Zurückweisung
des Gutachtens an die Commißion.

Das Gutachten wird der Commißion zurückgewiesen.

Schlu m pf im Namen einer Commißion trägt
darauf an / den B. R. Sonderegger von Wolfhalden
im Sentis / dessen Vater und Großvater in Berlin
lebten/ ohne ihr Schweizerbürgerrechl gehörig zu un-
terhalten / wieder in das helvetische Bürgerrecht ein-

zusetzen.

Escher. Wir haben Gesetze über die Bürgerrechte
und über die Fremden: diesen zufolge soll der Gegen-
stand beuriheilt werden: Man weise also die Bittschrift
an die Vollziehung. Schlumpf beharret.

Zimmer m a » n fodert Niederlegung dieses Gut-
achtens für 2 Tage ans den Canzleyiisch.

Dieser Antrag wird angenommen.
Der Senat verwirft den Beschluß über die Mittel

dem Betrug bey der Einrcgistrierungsgcbühr vorzukom-

men. An die Commißion zurückgewiesen.

Bourgeois im Namer einer Commißion trägt
darauf an/ als Folge einiger früherer Verwerfungen/
auch den i2len Titel des Constitutionsentwurfs des

Senats zu verwerfen. Auf den Canzleytifch niedergelegt.

Hub er im Namen einer Commißion schlägt Ta-
gesordnung vor über die Bittschriften der Gillifchen
Erben von Luzern, weil die Gefezgebung sich nicht mit
einzelnen Fällen befassen kann. Angenommen.

Die Gemeinde» Hochstellen/ Biglen, Walkringen/
Signau und Eggiwyl im Canton Bern kommen neuer-
dings wider die Entrichtung der Erstlinge ein.

Er la cher unterstüzt die Bittschrift, weil es un-
gerecht ist, daß einzelne Gemeinden noch auf diese Art
zu Besoldung ihrer Pfarrer beytragen und sie also völ-

ligcs Recht haben, sich einer solchen ungerechten Be,
fchwerde zu widerfetzen.

Zimmer mann fodert Tagesordnung und findet
seltsam, daß man sich auf diese Art über eiu Gesetz

> zu äussern wage, welches von der Gesetzgebung nach
so reifer Ueberlcgung und mit allem Recht gefaßt wurde.

Graf folgt Zimmermann, dessen Autrag ange-
nommen wird.

Die Tauner von Weinau klagen, daß ihnen die

Aufhebung desWeidrechts, die Haltung von Milchvieh
unmöglich mache.

Escher fodert Verweisung an die bestehende Com-

mißion, weil wahrscheinlich einige Zusatzartikel nöthig
sind, die durch verschiedene besondere Lokalverhältnisse

erfoderlich seyn mögen.

Anderwerth folgt, glaubt aber das Gesttz sollte

in seiner Vollziehung noch einige Zeit eingestellt werden.

Carr ar d findet Anderwerths Antrag unzweckmäs-

sig, stimmt aber der Verweisung an die Commißion-
bey. Angenommen. Geheime Sitzung.

Am 12. Juni war keine Sitzung.

Großer Rath, 15. Juny.
Präsident: L e gler.

H e din g er erhält für 4 Wochen, Ander werth
für 14 Tage, Hecht für 8 Tage, und Guidice
für 6 Wochen Urlaub.

Der Vollziehnngsausfchuß trägt darauf an, in Rük-
ficht der erfoderlichen Verbesserungen des Gesetzes über

die Bürgerrechte, die Vollziehung dieses Gesetzes bis

zur Vervollständigung desselben einzustellen.



An die bestehende Commißion gewiesen.

Der Vollziehungsausschuß fodert Bevollmächtigung
der Diensten-Cassa-Anstatt in Bern/ znr Sicherung
ihres Credits, ein Nalionalgul ziir Hinterlage aiizu-
weisen / weil ohne dieß, diese Anstalt zu Grunde ge-

hcn / und dadurch dasjenige Capital / welches der Staat
darin hat, verlohren gehen wurde. — An eine Com.

mißton gewiesen, in die Detrey, Grafenried,
Graf, Carmintran und Rcllstab geordnet
werden.

Das Gutachten über den Streit zwischen V. Casp.

Zimmer mann und Ioh. Keller und Jacob

Dom bach, wird ohne Einwendung angenommen.
Es ist schon in der Scnatssitzung vom i7ten dieses

Nr. 59. abgedruckt worden.)
Das Gutachten Schlumpfs, welchem zufolge dem

B. Sondcregger aus Berlin, dessen Vater Schwci.
zerbürger war, das helvetische Bürgerrecht ohne weiter

ertheilt werden soll, wird in Berathung genommen.
A n der werth fodert Tagesordnung, weil dieser

Autrag dem Gesetz über die Annahme ins helvetische

Bürgerrecht, ganz zuwider ist.

Graf stimmt zum Gutachten, weil im C. Sentis
solche erschlafene Bürgerrechte, ohne Schwierigkeiten
wieder hergestellt wurden.

Schoch stimmt Graf bey und denkt, wenn Son-
dcregger ein Oligarchenbub wäre, dessen Vater im
Streit wider das Vaterland gefallen wäre, so wür-
den nicht so viel Schwierigkeiten über diese Annahme

gemacht werden.

Der Präsident weist Schoch zur Ordnung.
Sch lumps beharret auf dem Gutachten mit

Grafs Gründen, und denkt, dieser Bürger verdiene

doch besser gehalten zu werden, als ein Fremder,
der aus der Turkey zu nus komme.

Fizi folgt und bittet, daß man so gütig sey und
diesem Mann entspreche.

A u d e r w e rlh beharret, weil dieser Bürger laut
der Constitution, nicht Bürger Helveticas ist, und

also unsrem Fremdengesetz unterworssen ist.

Custor weist das Gutachten der Commißion zu-
rück, weil dasselbe nicht bestimmt, ob das Bürger-
recht als Gnade oder als Recht ertheilt werden soll.

S e c r e t an. Man sagt uns, dieser Mann wäre
als Bürger, von seinem Land vor der Revolution an-
erkannt worden, und also paßt das Fremden-Gesetz
nicht, folglich nimt er das Gutachten an»

G m ü r stimmt Custom bey»

Carra rd stimmt zum Gutachten.
B illeter. Man ist nicht konsequent ; gestern wollte

man den Vkutzug nicht aufheben, und heute will man
ein vernachläßigtes Bürgerrecht nicht wieder herstellen
lassen. Er stimmt zum Gutachten.

Graf. Wenn die Appenzcllcr-Landsgemeind hier-
über entscheiden müßte, so wäre schon lange die
Bitte gewähret. Wir sind heute hart in Gnadencr-
theilungen; er beharret.

Schlumpf beharret ebenfalls.
E sch er. Die einen wollen die alten Gesetze, die

andern die neuen Gesetze auf diesen einzelnen Fall an-
wenden. Wieder andere glauben, wir seyen in die
Rechte der ehcvvrigcn Landsgemeinden eingetreten. —-
Alle diese vergessen, daß wir Gesetzgeber und nicht
Vollzieher sind: denn auch die Landsgcmeiudcn ver-
einigten oft, und gerade in solchen Fällen, die voll-
ziehende mit der gesetzgebenden Gewalt. Diese» Fall
müssen wir der Vollziehungs-Commißion überweisen,
und da so viele Schweizer im Auslande leben, und
in Nüksichl ihres fortdauernden Bürgerrechts, leicht
ähnliche Schwierigkeiten entstehen können, so wäre es

zweckmäßig, dem Bürgerrechtsgesetz eine Bestimmung
hierüber beyzufügen.

Billetcr beharret.
M a r c acci und Carmintran stimmen Eustorn

bey. — Das Gutachten wird angenommen.

G r afen r i ed im Namen einer Commißion trägt
darauf an, in folge eines Vorschlags der Vollziehung
die zwcyjährige Kcttenstraft des Bernhard Sautz, aus
dem Wirtcnberg, in eine ewige Verbannung umzn«
ändern. — Angenommen.

Secretan im Namen einer Commißion legt ein

Gutachten vor, über Einschränkung des Blmzugs,.
welches für 4 Tag auf den Canzleytisch gelegt wird.

Delves im Namen einer Commißion schlägt vor,
über Anderwerts Anträge, die Abfassunqsgebühr für die

Bittschriften zu taxiren, und die Abfasser dieselben

unterschreiben zu machen, zur Tagesordnung zu gehen,
und die erforderlichen Bestimmungen der allgemeinen

Bittschriften - Commißion zu überlassen.

Anderwerth wünscht, daß seme Anträge der

allgemeinen Commißion bestimmt überwiesen werden,

um bald à allgemeines Gutachten vorzulegen.

Carra rd will den Gegenstand der allgemeinem

Tarif- Commißion überweisen.

P e U e gir i n i findet, das Gutachten und Ander»



Werths Meynung kommen aufs Gleiche heraus, und

stimmt zum Gutachten.

Zim mcr m a nn stimmt Carrard bey, u. wünscht

wegen den vielen Mißbrauchen, die sich in die Abfas-

snng der Bittschriften und ihren Verkauf einschlichen,

ein baldiges Gutachten.
C a r r a r d s und A n d e r w e rth s Antrage wer-

den angenommen.
Die Mehrheit der Gemeindverwallung von Grabs/

im Canton Linth, fodcrt Aufhebung des Gesetzes we-

gen dem Weidgang. Tagesordnung.

Die Mumzipaiität von Sempach wünscht/ daß die

Gläubiger verpflichtet werden / die Hinterlagen statt der

Zahlung anzunehmen. — Tagesordnung.

Die Gemeinden Colombier/ Pampigni, Chavannes

sur le VcyrvN/ Carnens, Mont la Ville/ Lacoudre,

Maural/ l'Jsle, Vülarbozo», Cotens und Vuillcrens,

aus dem Canton Leman / kommen wider die Verta-

gung der Gesetzgebung und den ?ten Ienner bittfchrifc-

lich ein. — An den Senat.
Bürger der Gemeinde Wiflisburg kommen wider

die Vertagung ein. — An den Senat.
Bürger aus der Pfarrgemeinde von St. Saphorin/

im Canton Leman klagen wider Vervielfältigung der

Gemeindsvecwaltungen. — An eine Commißion ge-

wiesen, in die B o u r g c o i s / Egg v. R ycken und

G i sy geordnet sind.

Der Agent von Motiers / im Leman / wünscht/ daß

die Munizipalbeamleu nicht von dem Elitendienst aus-

genommen werden/ oder ;o Jahre alt seyn müssen.

Io m i ni unterstützt den letztern Antrag/ und fodert
Verweisung an eine Commißion.

Schlu m pf fodcrt Tagesordnung. —- Man geht

zur Tagesordnung.
Die Gemeindskammer von Latvur de Treme, im E.

Freyburg, spricht eine Scaatswaldung an. — An
die Vollziehung.

Grosser Rath/ 14. Juni,
Präsident: Legler.

N osetti erhätt für einen Monat Urlaub/
Tab in zeigt an/ daß der C. Wallis wegen den

«ngehcuren Requisitionen nicht im Stande war/ die

von Bonaparte begehrten Truppen sogleich zu liefern/

daß nun aber diese jetzt gestellt werden/ und Host, daß

man hierüber dem Canton Watlis keine Vorwürfe ma.
chen werde.

DaS Lantonsgmcht von Bern wünscht, daß die

Richter der verschiedenen Cantone / im Verhältniß il>
rer Arbeiten besoldet werden.

Fier; unterstützt diese Bittschrift, und fodett Vev-
Weisung derselben an eine Commißion.

C n st 0 r fodert Vertagung bis zur neuen gleichsöc-
migen EMcheünng Heloetiens. — An die Besoldung^-
commißion gewiesen.

Die Gemeinde Pantala;, im C. Leman, kommt
wider die Vertagung der Räthe und die Entrichtung,
der verfallenen Grundzinse ein.

Einige Bürger aus den Distrikten Baden u. Met-
menstätten foocrn Bestimmung der Loskauflichkett der
Beschwerde einen Zuchlstier zu halten.

Diese Bittschrift wird mit dem auf dem Canzley-
tisch liegenden Gutachten zugleich in Berathung ge-,

nommen: Dieses Gutachten schlägt vor, diese Be-
schwerde als eine Feodailast für loskäuflich zu erklä-

ren, und die Bestimmung der Loßkaufsnmme, auf die'

gleiche Art geschehe» zu lassen, wie die der Loskau-
fung der Wcidrechte.

Escher findet dieses Gutachten unvollständig und'
nicht annehmbar. Die Last, von der hier die Rede
ist, ist keine Feodailast und an vielen Orten beruht sie

auf der freywilligen Uebernahm eines Grundstücks unter'
der Bedingung den Zuchlstier zu erhalten; auf diese

Fälle paßt das Gutachten gar nicht und daher ver-
weise man dasselbe zur Verbesserung an die Com-
mißion zurück. C u st or folgt.

Secretan begreift nicht, wie man den Grund-
satz dieses Gutachtens, welches ganz dem i;. §. der'
Constitution gemäß ist, angreifen kaun, und fodcrt
daher theilweise Behandlung des Gutachtens. Dieser'
Antrag wird angcnoinmen.

§. 1. Die Last einen Zuchlstier zu halten, welche'
auf eigenthümlichem Land hastet, ist loskäuflich erklärt».

E sch e r. Dieser §. ist nicht hinlänglich bestmimt
denn in vielen Gegenden mag dasjenige Grundstück/
welches zur Vergütung der Beschwerde, den Zuchtstier
zu erhalten, übergeben wurde, nun als Eigenthum«
angesehen werden, obgleich es keineswegs Eigenthum/
sondern bloße Nutznießung ist. Wollte man den i z.
der Constitution so ausdehnen wte Secretan wünscht /
so könnte sich also auch jedes Grundstück von der- Be-
schwerde, einen unentbehrlichen Durchpass oder eine
Wasserleitung zu gestatten, loskaufen, und wohin kä-
men wir mit solchen Grundsätzen tz Ich beharre auf'
der Rückweisung des Gutachtens an die Commission.-

-Schlump f stimmt durchaus Eschern bey, wM
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es ganz verschieden ist, wann einer für Geld eine

Beschwerde auf seinem Gut übernimt, als wenn einer

ein Stück Gut zu diesem Ende hin übernommen hat
lind nur unter dieser Bedingung benuzt.

Ncllst ab findet den Z. auch nicht bestimmt genug
und fodcrt daher Rückweisung an die Cominißion: er

wünscht, daß die Grundstücke, die zum Unterhalt der

Zuchlsticre dienen sollen, genau bestimmt, und von
den übrigen Gütern des Eigenthümers getrennt werden.

Sec reta ». Je mehr man hierüber spricht, je

àniger verstehe ich: denn der 1;. §. der Constitution
ist durchaus deutlich: Wir haben die Grundzinse los-

käuflich erklärt, und doch sind diese meist auch, durch
unter dieser Bedingung wirklich abgetretene Güter
entstanden; wie kann man also behaupten wollen, daß
der Zuchlsticr einer Gemeinde mehr Recht haben soll,

als ein Bürger, und wie kann man den Gemeinstie-

re» unablösliche Rechte zusichern? Die Beschwerde,
einen Weg durch mein Gut zu gestatten, ist freylich
ablöslich, dadurch, daß ich das Gut an mich kaufen
kann nach welchen, jener Weg führt, allein die An-
kaufung des Zuchtstiers befreyt nicht von der Beschwerde,
ihn zu erhalten, und Grundbeschwcrden sind freylich
nicht ablöslich, ein Zuchlsiier ist aber kein Grund-
stück. Laßt uns also den Grundsätzen der Constitu-
tiou getreu seyn, sonst könnte man uns auch d e Fidei-
Commissen u. dgl. Feodalinstilute wieder herstellen
wollen. Ich nehme das Gutachwn an.

Fierz vertheidigt den §., weil diese ttcbcrtragung
von Grundstücken zur Ilebernahm dieser Beschwerde,
schon aus vorigen Jahrhunderten herstammt.

Bille t er folgt und findet Eschers Gründe durch-
aus sophistisch, weil es möglich ist, den Zuchlsticr
auf andere Art zu erhalten, nicht aber auf andere

Art als durch einen Pfad, m sein Grundstück zu

kommen.

Wildberger ist Secretans Meynung, will aber

wegen den Zuchtschweinen und Zuchtschaaftn und an-
dern Zuchtthieren ebenfalls Bestimmung haben, und

stimmt daher zur Zurückweisung an die Commißwn.

Delves kann nicht zum Gutachten stimmen, und
will den Zuchtstier nicht auf diese Art aus seiner Wiese
treiben. Der izte §. der Constitution ist durchaus
unrichtig ausgelegt worden, und die Gesetze sollen nicht
rückwirkend gemacht werden. Ein Stück Land, wcl-
ches von einer Gemeinde unter der Bedingung einen

Zuchtstier zu halten, an jemand übertragen wird, ist

nicht Eigenthum, fondern giebt nur das Benutzungs-

recht und zwar bloß bedingt, mit der Verpflichtung,
den Zuchlsticr zu ernähren.

E> cher. Man treibt die Constitutionsgrundsätze
etwas weit, und noch weiter die Furcht vor Wieder»
cinfctzung der Feodalprivilegien, denn wahrlich man
muß eine feine Nase haben, um aus der Sicherung
des Unterhalts eines Zuchtstierö, die Wiederherstellung
der Fideicommiffei, hcrauswittern zu können. Die
Loskäuflichteit der Pfadrechte ist ebenfalls weit herge-
holt und die Nothwendigkeit der Beybehaltung der
Wasserleitungsbclchwcrde ohne LoSkäuflichkeit, nicht be-
antwortet; und also zugegeben, daß der iz. H. der Con-
stitutwn keineswegs unbedingt anwendbar sey: ich be-
harre aljo auf der Ruckweisung an die Commission.

Secrctan beharret auf den Grundsätzen der Los»
kaufllchkcit und versichert, daß auch die Brunnenleitun»
gen, nicht aber der Znchtstiec eine gesicherte Grund»
beleywerde sey: seine Furchtsamkeit über Wiederher.
stellung der alten Rechte ist nicht so unbegründet, wenn
man bald in Vollziehungsbotsehaftcn, bald in den
Meinungen, die hier geäusserr werden, über Aufhebung
e c. Zcynden und Bodenzinse klagen Hort: und so könn-
tu, d,e Zuchtstiere leicht der Vortrab der schweren Ca.
valleue leyn, mit der man wieder gegen frühere Be-
schlüffe streiten will: er stimmt zu dem Gutachten.

Zimmerman,, sinket dieses Geschrey auf die
Constitution, auf die Grundsätze und auf Sorge wider
die Herstellung der Zehndcn und Bodenzinse lächerlich,
und ist überzeugt, daß die Annahme des Gutachtens,
der Landwirtschaft sehr nachtheilig wäre, daher stimmt
er für die Zurückweisung an die Commißion.

Das Gutachten wird der Commißion zurückgewiesen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Den 1?. Juni war keine Sitzung und den 16. waren

bey Eröffnung der Sitzung nur 46 Mitglieder anwesend
»nd also ward dieselbe sogleich wieder aufgehoben.

Senat, 8. Juli.(Fortsetzn,, g.)
Der gr. Rath übersendet die Zuschrift der Gemeinde

Weihnacht C. Bern, die sich über das Gesetz, so die

Bezahlung der Erstlinge fodert, und über die Militär«
execution, welche Höchstätten deßwegen erhielt, beklagt.

Wegmann will einige Bemerkungen machen, die
den Folgen dieser Klagen abhelfen könnten. Die Zah-
lung der Erstlinge ist die Quelle vieler Unruhe im Land,
und er weiß zwar wohl, daß der Senat keine Jni»
tiative hat, es geschieht daher nur als Wunsch, daß

er einen Vorschlag machen will. (Die Forts, folgt.)
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Gesezgebung.

Senat/ 8. Juli.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Wegmauns Meinung.)
Die Gesetzgebung mußte unstreitig die Maßregeln

der Vollziehung für Handhabung des Gesetzes unter-

stützen: aber eben so pflichtig sind wir, offnes Ohr
und Herz den Klagen der Bürger zu schenken, und zu

sehen, ob keine gerechte Aenderung des Gesetzes, wor-
über sie klagen, möglich ist. Die Last der Erstlinge soll

wenigstens loskäuflich gemacht werden: die Constitution
will dieß. Den einen eine Last unverändert lassen,

die man den andern ganz abnimmt, ist gegen Gleich-
heit und Recht verstoßend: und doch hob man Zehndcn
auf und ließ die Erstlinge bestehn. Ob achtungswür-
dige Lehrer der Religion dieses Einkommen, auf Kosten
der Ruhe des Landes, wünschen können, will er jezt

nicht untersuchen; aber er verlangt, daß der Wunsch
des Senats an den gr. Rath gesandt werden möchte:
daß dieser das Gesetz über die Erstlinge in neue Ve-
rathuug ziehe, und daß zweytens die Vollziehung be-

fragt werde, ob sie die Gesetze über die allgemeinen
Auflagen mit gleicher Strenge wie das über die Erst-
linge vollziehen lasse.

C a r t. Man konnte den Widerstand den unser

Gesetz finden würde, leicht vorherschcn: es war unge-
recht und parthevisch: Die Erstlinge sind eine jüngere
Schwester des Zehndcns und gleichen Ursprungs. Man
konnte nicht den einen abschaffen und die andern be-

stehen lassen. Wegmanns Antrag kann indeß nicht
anders als wie ein individueller Wunsch an den grossen

Rath gelangen.

Lüthi v. Langn, erstattet den Verfassern dieser

Petition den reinsten Dank für ihre patriotische Arbeit.

Ueber die Art wie Höchstätten behandelt wird, will
er sich iezt nicht näher erklären; indeß weiß er nicht,
ob unsere Gesetze der Vollziehung solche Gewalt ein-

räumen; man hätte längst auch dem Vollz. Ausschuß

Epekutionstruppen senden müssen, wenn alle Gesetze so

streng wie das über die Premitzen müßten vollzogen
werden. Sehr wichtig scheint es ihm, daß alle Glie-
der des Senats sich im Sinne Wegmanns erklären.

Genhard und Vonflüe verlangen, daß man
jezt nicht mit unnützen und unzweckmäßigen Anträgen
Zeit verliere: Man sagt das Gesetz sty ungerecht, daS

ist nicht der Fall: es war darin vom Verfallenen
die Rede und der gr. Rath wird über die Loskäuflich-
keit der Erstlinge ein Gesetz eutwerffen.

- Eine Zuschrift von Zoflngen über die Hausirer und
das Unwesen, so sie anstiften, wird verlesen; eben so

die Zuschrift Laharpc's an die gesezgcbcnden Räthe
s. S. z;o) und die Einladung des grossen Raths,

diese leztcre dem Vollz. Ausschuß zu übersenden.

Cart widcrsczt sich der Ucberstndung von Lahar«
pcs Klageschrift an die Vollziehung, die selbst in die-

sein Geschäft implicirt ist und sich ein gewaltsames und

gesezwidrigeS Benehme» gegen Laharpe erlaubt hat.
Er ergreift diese Gelegenheit, um sich gegen verläum-
derische Diatriben zu erklären, die man sich in verschie-

denen Zeitungen gegen ihn (Cart) erlaubt hat: leicht
kann man zwar sich über Verläumdungen trösten, wenn
man bedenkt, daß auch die größten Männer, selbst

Vonaparte, dagegen nicht gesichert sind. Man hat
gesagt, er habe ein revolutionäres Tribunal verlangt;
das ist Lüge: er hat nur ein unparthcyischcs Tribunal
für den Mousson - Laharpischcn Handel allein bestimmt,
und durch die Gesezgebung ernannt, gewünscht, und
diesen Wunsch wiederholt er auch heute. Laharpcs
Zuschrift will er an den gr. Rath zurücksenden, damit
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defer durch einen Beschluß, von der Vollziehung Re-
chcnschaft über ihr und ihrer Agenten Benehmen in
diesem Geschäft fodere.

P et tola; spricht in gleichem Sinne.
U steri. So leicht auch Cart sich über Verläum-

düngen zu trösten weiß, indem er sich mit Bonaparte
vergleicht, so kann ich doch nicht unbemerkt lassen,

daß er wenigstens dießmal sehr mit Unrecht über Ver-
läumdung klagt: Wenn das ausserordentliche Gericht,
das er heute wieder verlangt, nicht ein revolutio-
näres Gericht ist, so weiß ich wahrlich nicht,
was man unter dem lezleren Namen verstehen soll.

Was die Sache selbst betrist, so hätte der grosse

Rath, da das Geschäft vor dem competicrlichen Rich-
ter liegt, gar keine Znschrist des entwichenen Laharpe
annehmen, sondern darüber ganz einfach zur Tages-
vrdnung gehen sollen; da er aber dieß nicht thun
wollte, ließ sich dann nichts anders als die Zusendung
der Klageschrist an die Vollziehung verfügen. Stoff
zu Klage kann ich nun freylich nirgends finden, es

wäre dann in der etwas voreilig veranstalteten Ueber-

scudung Laharpcs nach Bern, wozu die Aussoderung
des Cantvnstribunals von Bern hätte erwartet werden

sollen: dahin aber geht Laharpcs Hauptklage nicht:
kr will vielmehr daS Cantonslribnnal in Bern keines-

Wegs, sondern allein jenes im Leman, als seinen Richter
anerkennen : dieß ist absurd : wie soll ein Prozeß geführt
werden können, wann jeder darin Verwickelte einen

besondern Richter verlangt?
Muret spricht im Sinne Carts; er findet die

Maßregeln, die man sich gegen Laharpe erlaubt hat,
revolutionär — und wann der Velllz. Ausschuß sie nicht
selbst verordnet hat, so hätte er seinen Statthalter miß-
dilligen sollen. Er verlangt Einladung an die Voll-
Ziehung, um Rechnung über die ungefezlichen Vorgänge
zu geben.

Kubli ist gleicher Meinung; ihm ist Laharpe noch

immer ein schätzbarer braver Mann; und der Voll-
Ziehung, die in diesem Geschäft nicht unpartheyisch ist,

kann die Sache nicht zugewiesen werden.

Lasse ch ere erhebt sich gegen einen Artikel, den

Mousson ins Bulletin helvetiquc einrücken ließ, und will
keine geheimen Sitzungen mehr zugeben, weil alles

was man darin sagt, dennoch bekannt wird.
Bay. Wo Untersuchung gegen den Beklagten

vorgenommen wird, da muß auch der Kläger sseb stellen.

Das Tribunal von Bern mußte Laharpcs Auslieferung
verlangen, um inue zu werden, auf welchem Wege

er zu dem Brief gekommen. Er stimmt zur Nebcrftn»
dung an die Vollziehung: Verdacht gegen diese könnte

nur von da an statt finden, wo der Brief als ächt
wäre erkannt worden.

Da daS Abwehren zweifelhaft ist, schreitet mau
zum Namensaufruf, und da auch dieser durch Entfer-
nung einiger Glieder zweifelhaft ist, wird seine Wie,
dcrholung auf morgen verschoben.

Senat, 9. I u l i.
Präsident: Hoch.

Es wird ein neuer Namensaufruf über die Lahar-
pische Klageschrist vorgenommen, und mit 21 gegen
19 Stimmen ihre Verweisung an die Vollziehung be-

schlössen.

Lüthi v. Sol. im Namen einer Commißion räch

zur Annahme des Beschlusses, in Folge dessen das
Franciscaner Kloster in Svloihurn verkauft werden soll.

La flechere glaubt, wenn dieses Gut zu denen
gehöre, aus deren Ertrag die Beamten zu bezah en

sind, so würde die Ratifikation des Kaufpreises nicht
wieder an die Gesetzgebung kommen, wie der Bericht
hingegen behauptet.

Lüthi v. Sol. Der Ertrag aller Klostergüter
kann nie zu Bezahlung von Beamten verwandt werden.

Der Beschluß wird angenommen; er ist folgender:
In Erwägung, daß das Franziskaner Kloster in

Solothurn, gleich Anfangs der Revolution von allen
Mönchen verlassen wurde, wovon die Fremden sich

ausser den Grenzen Helveliens, die Einheimischen aber
theils in andere Klöster, theils in die Stadt Solothurn
begeben hatten, welchen aus den Klostergütern der nöthi,
ge Unterhalt gereicht wird;

In Erwägung, daß dieses Gebäude sehr alt ud
baufällig ist, so daß man den gänzlichen Zerfall zu

gewarten hat; daß also theils der Unterhalt dieses

Klosters, als auch die Wieberherstellung desselben, der
Nation viele Kosten verursachen würde, also nur zum
Nachtheil der Republik beybehalten werden könnte;

Hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
b e s chl 0 sse n :

Den Vollziehungsausfchuß zu bevollmächtigen, das
Franziskaner Kloster zu Solothurn, nach den in dein
Gesetz von i z. Jenner iLos bestimmten Formen, ver-
kauffcn zu lassen»

Cart im Namen der Mehrheit einer Commission

räth zur Vcrwcrffung des Beschlusses, der die Voll»
zichung) bevollmächtigt, in den beyden italicnischm



Cantonen für dieses Jahr die Abgaben, die sie am

zwekmäßigsten findet, zu beziehen. Er behauptet, der

Beschluß sey konstilnlions - und-gesetzwidrig, und will
von durchaus keiner Wiedereinführung der Zchenden,

weder für die ganze Republik noch für einzelne Can-

tone etwas wissen. Wenn man um des gnädigen Herrn
Bischofs von Como willen, diese Zehnden herstellen

wollte, warum nicht alsdann auch alle anderen, um
des Bischofs von Consta»;, des von Frevburg, und

überhaupt aller Priester willen. Ehe das Decret an-

käme, wäre auch schon ein grosser Theil der Erndte

vorüber, und dadurch entstünde neue Ungleichheit und

Unordnung.
- F r a se a als -Minderheit der Commißion räth zur

Annahme des Beschlusses. Er unterstüzc alles das,

was Zschokke in seinem Bericht sagt. Nicht nur die

Geistlichen, sondern eine Menge Arme und Spitäler
begehren die Stellung der Zehnden. Die Geistlichen

dieser Cantone gemessen auch durchaus keiner fetten

Pfründen : sie habe» sehr dürftige Einkommen. — Sie
haben sich die Revolution durch sehr vorzüglich betra-

gen. Das Volk ist willig diese Abgabe zu bezahlen,

die es als Pflicht und Schuld anficht.

Stammen glaubt, man könne die Geistlichen

auf andere Weise als durch Wiedereinführung der

Zehnden, bezahlen. Die Vollziehung konnte bevoll-

»nächtigt werden, die dießjährigen Abgaben in Natur
zu erheben.

N othli. Das Schicksal der italienischen Cantone

hängt vielleicht von der Annahme oder Verwerffung
dieses Beschlusses ab. Gerechtigkeit und Klugheit ge-

bieten die Annahme desselben. Wir find den Geistli
chen und Schullehrern ihre» Gehalt schuldig. — Wie
können wir ihnen auf andere Weise diese Schuld ab-

tragen? Wenn die Einwohner dieser Cantone müßten

gezwungen werden, den Zehnden zu stellen, so

wäre der Fall verschieden, aber sie sind bereit ihn zu

zahlen, und sehen ihn als Schuld an. Bedenken wir
den Einfluß der Geistlichen in diesen Canconen, so wird
uns Politik anrathen, alles zu vermeiden, was Unord-

nungen in denselben veranlassen könnte. Niemand ist,

der das Unselige unsers Gesetzes, über Abschaffung
der Zehnden, und die Nothwendigkeit der Abänderung
desselben, nicht einsieht. Er nimt den Beschluß an.

Stammen» Nirgends woher weiß man, daß

die Einwohner selbst zu zahlen sich anbieten»

Cart. Wer zahlen will und sich zu zahlen ver-

pflichtet glaubt wer statt des ZehndenS die ganze

Erndte den Priestern geben will, »nag cS ihm». Salt
man für die Priester in Bellinzona die Zehnden erhe-
den, so kann man cS eben so gut in der ganzen Re-
pnblik thun..

Obmann. Wenn wir uns noch da befänden',
wo vor 2 Jahren, so würde ich mich der unbcsonne-
neu Aufhebung der Zehnden auch widersetzen: da aber
das Gesetz besteht, so kann dieser Beschluß nicht an.
genommen werden, ohne die Zehnden überall wieder
herzustellen. Er glaubt, Nothli müsse zehend und bo.
denzmsfreye Hofe haben, weil er zur Annahme dcS>

Beschlusses stimmt.

Nothli. Zschokke sagt bestimmt, daß das Volt
durch den Clernö, der provisorischen Regierung, die
den Zehnden wieder einführie, anhängig und ergeben
gemacht ward. Dem B. Obmann bemerke ich, daß
während die reichen Egoisten in den Cantonen, welche
Zehnden zahlten, alles gewannen, zahlten die demokra»

tischen Cantone zum erstenmal starke Abgaben.
O b m a n ». Wenn das Volk so gern seine Geist-

lichen durch Zehnden zahlt, so kann es dieß ohne e>w

Gesetz thun.

Beroldingen hält die Annahme des Beschluss
ses für äusserst wichtig uud dringend; um selbst dem

Schein einer Wiedereinführung der Zehnden zu ver.
meiden, hat sich der grosse Rath allgemeiner Ausdrückt
bedient.

Pet t olaz spricht im Sinne Carts.
Bay, wenn er ungewiß über diesen Beschluss

gewesen wäre, würde sich durch die einstimmigen Er-
klärungen der Repräsentanten der italienischen Cantone
bestimmen lassen. Der Beschluß lautet allgemein und
ist ein Convenieuzgesetz daß keine» Theil der Repudstk
beunruhigen kann: es sey dann, es gebe Leuce die
vorsetzlich das Volk zum Ungehorsam uud Aufruhr
rcitzen wolle». — So sind auch Sie Unruhen, wess

chen das Premitzengesetz zum Vorwand diente, nue
durch Aufhctzer und Ruhestörer entstanden, tue hossent--

sich bald werden ans Licht kommen»

Lüt hi v. Sol. Wenn der große Rath gethan
hätte, was der Vollziehungsansschuß verlangte, dem

Zehnden zu entheben verordnen in jenen 2 Cantonen >
so, wäre der Beschluß verwerflich: allein was er bei-

schließt, ist das einzig zweckmäßige. Das Auflagen»-
system, so während der Anwesenheit der Kaiserliche»
bestund, wird einswcilen fortgesetzt: ein gleiches vcr«
fügte Bonaparte in Cisalpinien. Wollen wir Mists
seyn als Bonaparte — und als Folge unserer Thor--
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heet, die Spitäler mid alle Ansialten jener Cantone
daiben lassen — wir, die wir ihnen keine andere

Hllsse senden können, — Er wünscht, daß der grosse

Rath ungesäumt eine billigere Loskanfnng der Zchndcn
Utid Vodenzinse vorschlage.

Gen hard. Inconsequent und Nothwendigkeit
Hülffe zu schaffen, kommen hier miteinander in Colli-
sion — gewiß muß diese uns bestimmen, und wir
müssen den Beschluß annehmen. Bey dieser Gelegen-

heit ist ihm sebr viel daran gelegen, zu bemerken, daß

B. Ustcri irriger Weise im Republikaner (Juni 1798)
ihn unter die schrieb, welche den Beschluß annahmen,
Her die Beziehung des Zchnden von 1798, zuerst ein-

stellte; er hatte denselben verworssen. Die Quelle
aller Fehler war, daß man die Aehnden als Angabe
ansah, ta sie solche doch nie waren.

Kubli glaubt, die Erndte scv vorbey, und der

Zehudcn eingesammelt. — Er wünscht, daß die ehr-

würdige Geistlichkeit ihn mit Gesundheit genieße. —
Doch verwirfst er den Beschluß, weil die Einheit
ohne gleiche Gesetze ein Schattenbild ist, weil wir
gegen die Constitution handeln, wenn wir ungleiche
Gesetze machen und weil wir der Vollziehung die Ve-
stimmung der Auflagen nicht überlassen können.

Laflechere spricht gegen den Beschluß, und' sieht

darin» den Uebergang zur Wiedereinführung der Zchu-
den; das Volk der italienischen Kantone, wenn es hier
wäre, würde ganz anders sprechen, als seine Reprä-
scntanten.

Frasca wiederholt, daß er weiß, daß das Volk
dieser Cantone gerne seine Pflicht und Echnldjgkeit
leistet. Er verlangt den Namensaufruf um seines Vol-
kes willen.

M oser spricht gegen den Beschluß.

Cr a uer ebenfalls: er bezeugt, daß er nicht un-
ter die Aufwiegler gehört, von denen Bay spricht,
und findet, Rothlis Aeusserungen seyen im Widerspruch
mit dessen bisher gcanssertcn Grundsätzen.

Mittel holz er widerlegt Kublis unumstößliche

Gründe, die alle in einem enthalten sind, in der miß-
verstandenen Einheit.

Der Namensansruf wird vorgenommen; zur An-
nähme stimmten:

Attenhofer, Badoup, Bay, Barras, Belli, Be-
roldingen, Devcvey, Falk, Frasta, FuchsEäenhard,
Iuliers, Lülhi v. Sol., Mittclholzcr, Pfuffer, Rahn,
Schcrer, Schneider, Ustcri, Lüthard, Toblcr, Von-
fiüe, Rothli, Küenzli, Kesselring.

Zur Verwerffung stimmten: Vertheilet, Vodmer,
Brunner, Crauer, Kubli, Laflechere, Lüthi v. Langn.,
Münger, Muret, Stammen, Stapfcr, Kunz, Cart,
Pcttolaz, Mosec.

Der Beschluß ist also mit 2? gegen 15 Stimmen
angenommen; er ist folgender:

Ans die Botschaft des Voll;. Ausschusses vsm ;o. C

Juni i3°o, wodurch derselbe begehrt, in den italieni-
sehen Cantone» den Zehndcn für dieses Jahr beziehen

zu lassen. — I» Erwägung der äusser» und innern
politischen Lage dieser Cantone — hat der gr. Räch
nach erklärter Dringlichkeit beschlossen : — Den Voll;.
Ausschuß zu bevollmächtigen, diejenigen Auflagen für die-

ses Jahr in den Cant, Bellen; und Lauis, beziehen zu las-
sen welche er am zweckmäßigsten finden wird.

W u h r m a n n und Fuchs erhalten für 4 Wochen
Urlaub.

Senat, lo. I u l i.
Präsident: Hoch.

Crauer im Namen einer Commißion räth zur
Annahme des nachfolgenden Beschlusses, welcher ohne
Einwendung angenommen wird:

Auf die Bittschrift der Ausgeschossenen von 5 Di»
strikten des Cantons Luzcrn, welche begehren

Daß die an den-Grenzen ihres Cantons auf Wein
und Brantwcin von der vorigen Regierung auferlegten
Eingangsgcbühren, aufgehoben werden möchten; da-

gegen sich aber sehr bereitwillig zeigen, bis zur allge-
meinen Zollverordmmg me noch bestehenden Zölle, mit >

und neben andern helvetischen Bürgern ohne Widerred
zu entrichten;

In Erwägung, daß die Constitution allen helveti-
sch.cn Bürgern gleiche Rechte zusichert, also auch gleiche
Pflichten auflegt;

In Erwägung, daß die ausserordentliche Auflage
auf den Wein und Brantwcin, welche die vorige Re-
gicrung dem Bürger des Cantons Luzcrn auflegte, mehr
als eine Auflage als ein allgemeiner Zoll betrachtet
werden soll — hat der grosse Rath nach erklärter
Dringlichkeit beschlossen:

Die ausserordenllichen Eingangsgebühren, welche im
I. 176s und seither auf Wein und Branlwem
an den Grenzen des Cantons Luzcrn aufgelegt wnr-
den, sollen aufgehoben seyn; übrigens aber soll
der Bürger des Cantons Luzern gehalten seyn,
von diesen Waaren bis zum allgemeinen Zolltarif
die Transitzölle so wie andere helvetische Bürger
zu bezahlen. (Die Forts, folgt.)



A!.1N aiomUrt sich l>c» I. ?c. Schi r» Bern, und be«

alle» Po,ì.uur«n. ldt°. 6z^
O>>§ 'lSounemcut fîie 70 ?!umnicrn oder nireiu Vicr«

tk!/4h^ /st in Brni 4 Fr. und nusscr Bcr» p!>st,rc»
Friink.ni.

Der neue Schweizerische Nepublikmer.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch/ den 2; Juli i8°o. Erstes Quartal. Den 4 Thermidor VIII.

Gesetzgebung.
Senat/ iO. Juli.

Fortsetzung.

Die gleiche Commißion räth zur Annahme des

Beschlusses/ der verordnet: die Bürger des Cantons

Luzcrn sollen das sogenannte Sustgeld (Kaufhausge-
bühren) nur von denjenigen Waaren bezahlen/ welche

wirklich in der Sust abgeladen werden müssen.

Cart. Es wäre zu wünschen gewesen/ daß der

gr. Nach erst die Vollziehung über diesen Gegenstand

zu Rathe gezogen hätte; es ist der Fall allenthalben

und ganz ficher im C. Lcman wie im C. Luzcrn, daß

auch Waare» / die nicht in der Sust abgeladen werden/

Sustgeld zahlen müssen. Der Grundsatz des Beschlusses

scheint mir zwar sehr gerecht / aber er sollte allgemein
und nicht auf einen einzelnen Canton nur / angewandt
werden.

La fi cchcre. Gestern hat man einen ungerechten

Beschluß (über die Zehnden der ital. Cant.) unbe-

denklich angenommen: warum sollte man den gegen-

wattigen verwertn?
Crauer erkennt weder den Freyheits- noch den

Gleichheitsgeist Carls in seinen heutigen Aeusserungen/

und wirft ihm vor/ daß er sich nur für seinen Canton
lebhaft verwende.

V 0 nflüe verlangt/ Laflecherè soll zur Ordnung ge-

russen oder das gestrige Gesetz zurückgenommen werden.

Kubli. Das wäre mir sonderbar/ wenn man
uns so lyrannifiren wollte; mgn sollte Vonflüe vielmehr

zur Ordnung weisen: ist nicht er es und Usteri/ die

uns bald alle Augenblicke sagen/ wie ungerecht das

Gesetz über Loskauf des Zehndens sey; soll dann was
ihnen erlaubt ist/ es niemand anderem sey»?

Mau geht zur Tagesordnung über Vonflücs Antrag.

Cart. Auch ich wundere mich/ daß Crauer sich

solche Sarcasmcn und Ausfälle erlaubt: ich fodere ihn
auf/ ein einziges Faktum aufzuweisen/ wo ich für
meinen Canton Bittschriften hicher gebracht und ver-

thcitigt habe. Ich verlange ein allgemeines Gesetz,
und verdiene solche Behandlung von einem Mitglied
nicht/ dessen Gesinnungen ich sonst so allgemein theile.

G e n h a rd wundert sich auch über die steten Ein,
würffe, die man gegen das gerechteste Verlangen
macht: soll dann der C. Luzern eine Petition für die

übrigen Cantone machen? Es kann leicht seyn/ daß

sich die gleiche Beschwerde auch in andern Cantonen

findet/ aber wir sind davon nicht officiel! unterrichtet.

Sta p ser. Die Sache ist gerecht und billig; er

nimt an.
S ch neide r. Eine gerechte Sache ist gerecht für

ganz Helvetica und nicht für den C. Luzern allein

auch der C. Oberland ist mit sehr hohen Zöllen be,

lastet; er kann den partiellen Beschluß nicht annehmen.

Crauer. Das vorige war auch ein partielles

Gesetz/ und Schneiders Einwürsse beziehen sich auf
das schon angenommene.

Pettolaz kann den Beschluß nicht annehmen/
weil dadurch alle Kaufhauögebühren aufgehoben würden.

ttster i. Man scheint über den Grundsatz einig zu

seyn/ daß das Sustgeld nur von den Waaren/ die

in die Sust gebracht werde»/ soll bezahlt werden:
nun verlangt man aber ein allgemeines Gesetz und

nicht ein besonderes für einen Canton / wodurch allen

übrigen/ in denen der gleiche Fall vorhanden ist/ Un-

recht geschähe — und man warnt vor der jämmer-

liehen stückweisen Gesczgebung. Wie ist es möglich/
daß nun der sonst so gewissenhafte Gcnhard erwiedern

kann: wir find von dem, was in den übrigen Can,

tonen in Rücksicht auf-das Sustgeld der Fall ist, nicht
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officiel! unterrichtet? Wo wäre dann die Behörde,
die den Gesezgeber von allem dem, was er zu wissen

braucht, ossicicll unterrichten müßte — und sollte es

nicht die erste Pflicht des Gesezgebers seyn, sich alle

Kenntnisse selbst zu verschaffen, die er braucht um
gute Gesetze zu machen? Andere sagen, wir haben

auch schon sonst partielle Gesetze, und Laflechcre zu

noch grösserer Erbauung sagt, wir haben auch sonst

schon ungerechte Gesetze gegeben: isis möglich, daß

ein Mensch, der bey Sinnen iff, sich solcher Empfeh-
lungsgründe sür einen Beschluß bedienen kann? Kubli
hat sehr recht, wenn er sagt, ich habe schon öfters
euer Zchndenaufhcbungsgesetz ungerecht genannt:
allein zwischen Laflechere und mir besteht der Unter-
schied darin, daß er euch sagt: ihr habt ein unge-
rechtes Gesetz gegeben, ihr könnt also unbedenklich
noch ein solches geben; ich hingegen sage euch: ihr
gäbet ein ungerechtes Gesetz, nehmet es heute lieber
als morgen zurück, damit kein solches mehr bestehe.

Ich verwerffe den Beschluß.

Mittclholzer ist Usteris Meinung.
Lüthi v. Sol. So oft eine Petition des Can-

tons Luzcrn erscheint, so erfolgt auch ein pariiellcs
Gesetz, dessen sind wir gewohnt: aber so ein partielles
wie das gegenwärtige, das jeden Nichtbürgcr deS Can-
tons weiter zahlen läßt, was der Luzcrner nicht mehr
zahlen soll, haben wir noch nicht gesehen.

Bodm er ist von Usteri und Lüthi überzeugt, daß
der Beschluß muß verworssen werden; aber wegen des

Zehntens muß er bemerken, daß Zschokke den ersten

Vengel zu Wiedereinführung desselben unstreitig ge-
worffcn hat: doch will er durch Gottes und Menschen-
»echt beweisen, daß wenn ein gerechter Beschluß je
gefaßt war, es der ist, der die Zehnten aufhebt;
wenn ihn Usteri für ungerecht hält, so kennt er nicht
einmal die Constitution, die er beschworen hat: es

wäre gerecht gewesen den Zehnden ohne Entschädigung
aufzuheben. Daß die Geistlichen, die ihm so nahe
am Herzen liegen als er ihnen, sich so auszeichnen in
diesem Geschäft, bedaurt er.

C r a ue r., Die Fremden zahlen kein Sustgeld in
Liizern.

L ü thi v. Lang n. Das Emmenthal muß Sust-
geld von allem was es im C. Lnzern spinnen läßt,,
daselbst ja freylich bezahlen.

Gen h a r d stimmt nun selbst zur Vcrwcrffung.
Der Beschluß wird verworssen.. Laflechere allein

sieht aus zur Annahme..

Die Steuereinnehmer des Distrikts'Wrten übex-
senden und denuncieren eine Petition gegen die Vcrta-
gung der Räthe, die man wollte circulicrcn lassen und
die noch wenige Unterschriften hat. Es ist eben die,
die im St. i des Neuen Republikaners abgedruckt ist.)

Muret will sich mit Analysirung dieses elenden
Lidclls nicht beschäftigen — nur einiges aushcben,

'

um zu beweisen, daß solches die Aufmerksamkeit der
Vollziehung und die Strenge der Gesetze verdient. Der
Hauptvorwurf, den es den Gesezgebern macht, fällt
auf die Vollziehung und den Finanzminister: es ist
das unglückliche Finanzsystem. Wichtiger ist die Auf/ î

foderung zur Vertagung der Räthe, die sich an die
Vollziehung adreßirt. Die Zusendung dieser Zuschrift
an die Vollziehung, sollte mit einer Einladung an
dieselbe begleitet seyn, ihre Verfasser vor dem
Richter zu verfolgen. Er verlangt ehrenvolle Meldung
für die Agenten, die die Schrift einsandten.

U st e r i. Ich bemerke nur, daß die Adresse, die
uns denunciert wird, vor 6 Wochen schon in franzö-
sischcn und deutschen Blättern, u. a. im N. schwciz.

î

Republikaner gedruckt stand.

Laflechere. Allerdings ist die gleiche Zuschrift
vor ein paar Monaten gedruckt worden und es ist
eben die, die Secrctan als Präs des gr. Raths wegen
Unregelmäßigkeiten, die er darin fand, dem Rache
nicht vorlegen wollte. Ich sehe also in der That nicht,
wozu wir dieselbe der Vollziehung übersenden sollten;
er will alles an den grossen Rath senden.

Bay. Alle Adressen für und wider die Vollste-
hung, für und wider die Vertagung der Räthe, die-

neu nur das Volk aufzuhetzen, und ich sehe von nun
an als einen Ruhestörer und einen Feind des Vater-
lands an, wer solche veranlaßt und herumbietet. Ich
stimme zur Verweisung an den gr. Rath, der die

Vollziehung einlade, die Verfasser anzuhalten, ihre
Aussagen zu beweisen oder als falsch zurückzunehmen.
Eben so dann aber auch verfahre man mit den Adres,
sen, welche die Auflösung des Voll;. Ausschusses und
die Epuration des gcjezgebcndcn Corps verlangen.

Cart glaubt auch,^ daß alle solche Petitionen mehr,
schaden als nützen: er verlangt aber ehrenvolle Mel-
dung der Steuereinnehmer:

Cra uer. Es muß immer einer der erste seyn>

der eine Petition aufsezt: darum ist derselbe noch kein

Intrigant, und es ist eins der schönsten Rechte, dit
der Bürger hat, Petitionen zu machen.

: W. i t t e l h o l^e r». Es sind das keine Petitionen ?-



sondern Adressen/ und in der That stecken meist In-
trigantcn dahinter: er siimml zu einfacher Rückwcisung

an den grossen Rail).
Lüthi v. Sol. Ein Anführer und Angeführte

find bey den kollektiven Petitionen gewiß immer vor-

Handen — sie sind französischen Ursprungs. Murets

Ehrenmeldung ist etwas zu frühzeitig — es war wohl

beleidigte Eigenliebe dieser Agenten, die sie Hauptfach-

lieh handeln ließ.

M u r c t besteht auf der Ehrenmcldnng.

Pet tola; vertheidigt die kollektiven Zuschriften.

Die Zusendung an den grossen Rath wird beschloss

sen und die Ehrenmeldung verweigert.

Münger erhält für 14 Tage Urlaub.

Senat, 11. Juli.
Präsident: Hoch.

Die Difcußion über den die Hausierer betreffenden

Beschluß/ wird eröfnct. Der Bericht der Connmßion

war folgender:
Daß das Colportage in der Schweiz, unter meh-

rcre» Rücksichten ein Uebel, aber ein nothwendiges

Uebel, folglich nur unter gewissen bestimmten Ein-

fchränkungcn zuzulassen feye, daß aber wegen Vcrschie-

denheit der Lokalbedürfnisse, die nöthigen Emfchrän-

klingen nicht unter eine allgemeine Regel für ganz Hel-
vetien gebracht werden können, fondern unter der

Oberaufsicht der Vollziehung oder Gesetzgebung,

der Lokalkenntniß der Verwaltungs - Kammer je-

des Cantons überlassen werden müssen — —
diese ausführliche Vorcrinnerungen liegen bereits

in dem von Euercr Commißion erstatteten Rapport,
über den ersten jüngsthin verworffenen Hausierer Beschluß.

Der grosse Rath hat auch die in diesem Rapport
enthaltenen Verwerffungsgründe des Senats so wohl
beherziget, daß nunmehr Eure Commißion kein ferners
Bedenken trägt, einmülhig dem Senat die Geneh-

migung dieses wiederkommenden Beschlusses anzu-
rathen.

In der Voraussetzung alle andern §. des Beschluss

ses, werden den ungelheilten Beyfall des Senats er-

halten übergehet sie die Commißion mit Stillfchwei-
gen bis an den 6tcn Z. Ueber diesen theilt sie Ihnen
folgende Bemerkungen mit:

1. Da die Gesetzgebung den eigentlichen Ccntralpunkt
der Einheit von Helvetien bildet, folglich nur Gene-

ralgesttze für ganz Helvetien geben soll, so wäre es

unschicklich und dem Prinzip der Einheit stets zuwider-

laufend, wenn man ihr diese partielle Cantonsverfü-

gungcn, in Betreff des Colportage, zuweisen wollte.
Nebstdcm könyten solche klcinlichren Cantonsintereffen,
nur den neidischen Cantonsgeist in der Gesetzgebung
nähren und wahrscheinlich Erbitterungen sogar zwischen
den Repräsentanten des nemüchen Cantons erzeugen^
Eure Commißion glaubt daher, es habe der voclie-

gendc Beschluß sehr weislich der Vollziehung als bcv

obersten Polizeybehörde, die Oberaufsicht über das

Hausicrerwesen zugeschrieben.

2. Gesetzt, was sich nicht vermuthen läßt,
ungeschikte oder drückende Maßregeln irgend ei?

ner Verwaltungs - Kammer, unterstüzt von der Voll-
ziehung, würden dem Handlungs. und Handwerks-
stand oder dem Landmann und Hausierer Stoff zu be-

gründeten Klagen geben —- so wäre durch das un,
beschränkte Pelitionsrecht jedes Bürgers an die Ge-
setzgebung, dem Mißbrauch bald ein Ziel gesetzt; es

seye, daß die Gesetzgebung die Verwaltungskammer'
und die Vollziehung durch eine strafende Botschaft zur'
Pflicht weise, oder daß sie den gegenwärtigen Beschluss

rapportiere und selbst die Oberaufsicht über das Harn--

firrcrwefcn übernehme oder einer ans ihr niederzu-
fegenden Commißion delegiere. Einstweilen, bis uns
die Erfahrung eines ander» belehrt, glaubt aber die

Commißion eine solche unwahrscheinliche Beforgnißvow
pstichtswidriger Collision, zwischen den Verwaltungs»-
kammern und der Vollziehung solle den Senat nicht
hindern, den gegenwärtigen Beschluß, den das derma-
le zügellose Colportage eines änlichen und gefahrli,
chen Gesindels so dringend erheischt, anzunehmen.

Vonflüe versichert, daß auch dem Cant. Wald-
stätten dieß Gesetz sehr erwünscht seyn werde — indem

zu den Unruhen dieses Cantons die herumstreichendem
Krämer gewiß nicht wenig beytrugen; es sind bald

allenihalssn, auch in diesem Canton, eher zu viel als
zu wenig angesessene Krämer.

Kubli ist überzeugt, daß der Beschluß für die-

Krämer in Städten und Dörfern sehr nützlich istx

er zweifelt aber, daß derselbe es fürs Ganze sey.

ehrliche Hausierer sind mit geringerem Gewinn zufrie-
den, als die angesessenen Krämer: das beweisen die-'

Erfahrungen im C. Glarus, wo die Landsgemeinde

auch einst für ein Jahr alles Hausieren verbot : bet'

Preis aller Waaren stieg dadurch: Man hätte allen-

sslls auch diesen Beschluß nur zur Probe für ein Jahr'
annehmen können. -—- Viele brave Handelsleute siüp

zu ihrem Credit und Vermögen nur dadurch gelang^



daß sic erst Hausieren ginigen: der ate und 4te Erwä-

gungögnmd dcS Beschlusse mißfallen ihm auch sehr,

sie stehen miteinander in Widerspruch. Endlich ist

der 6te Art. durchaus verwerflich: er führt Willkür-

lichkeitcn und Vegüustigungeu ein. Er verwirft den

Beschluß.

Obmann kennt alle Nachtheile des Hausierens,

und weiß, welcher Vetoig, Uebcrfetzung der Preste

u. f. w., von diesen Landstreichern begangen worden.

Er nimt den Beschluß an. Der 6te Art. gefällt ihm

gerade am beste» ; die Verwaltungskammern sind allein

hin Stand, die zwckmäßlgcn Ausnahmen zu machen.

Mittelh olzcr nimt den Beschluß an; aus mo-

Mische» Rücksichten hauptsächlich, darf man das Hau-

sieren nicht gestatten: er würde selbst einen undeding-

ten Verbot desselben angenommen haben; als Pflanz-

schule für Kaufleute möchte diese Anstalt auch wenig

zweckmäßig seyn.

K u dl i. Die Glarner geben Beyspiele genug von

Kaufleuten, die durchs Hausieren gebildet und reich

wurden.

Pettola; würde den Beschluß annehmen, wenn

sich derselbe auf fremde Bürger beziehen würbe: aber

auf helvetische Bürger ausgedehnt, schränkt solcher die

Erwerbs - und Handelssteyhcit ein. In den bergichten

Gegenden ist das Hausieren sehr nothwendig und nüz-

lich. Viele der besten Handeishäuser verdanken dem

Colportage ihren Ursprung.

U st e r i. Pettolaz Vorschlag ist ganz unmöglich:

er vergißt, daß unser Ainanzirakiat mit Frankreich,

allen helvetischen Bürgern und somit auch alleu estai,

fischen Juden, gleiche Gewerbsfreyheit mit den helve-

tischen Bürgern zusichert.

V a y. Wie man Beyspiele von Hausierern hat,

die reiche Kaufleute wurden, so hm man auch Bey-

spiele von solchen, die Diebe und Schelme wurden

und am Galgen starben. Die Einsiihrung fremder

Waaren, die hinlänglich in Hciveticn sabrizirt werde»,

muß gehindert werden. Er^ spricht nochmals zur An-

»ahme. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Ichstle-m Aààl äes Lecours re^us xmr Ic

Eomite central äc PmràittL pour les
contrées à Làt-Vulluis ruvuZêes four
la Zuerre. juillet 1800. 8- Imuàrue
clr. IliZuuu et (.oinv. S. 47.

Mit vielem Detail werden huer nach Distrikten und

Gemeinden, alle an Geld sowohl als Naturalien, Klei-
dungsstückcn u. f. w., von dem wohlthätigen Ausschüsse
aus Lausanne, für das Ober - Wallis empfangenen Ge-
schenke aufgezählt, und übee ihre Verwendung Re-
chenschafc gegeben. — Die Steuern in Geld bctru-
gen 14968 Franken n S.

Neche nscha st über d i e V c r w al t u n g der
A r m c n v e r p st e g u n g s a n st a l t zu Bern in
dem Jahr 1799. 8. -800. S. 1;.

Die vorzügliche Einrichtung dieser Privatanstalt,
und der daniit verbimdencn weibliche» Arbeitsschule,
wie auch der Hol; und Torfanstalt die im Grossen
von der Ges. eingekauft und in kleine» Portionen den

Armen verkaust worden ist bekannt. Die Beyträge
in diesem Jahr betrugen eine Summe von 1409 Kro-
»en; die Auslagen beliefcu sich auf 76; Kronen.

Kurzer Entwurf einer Kreisschule,
weiche zu Alb i s affol t e r n ver au stall et
w e r d e n k ö u n t e. — Aus einer w e i tlàuf«
f i g e r e n A b h a n d l u n g ü b e r solche Land-
schulen,welche nebst der N a ch rich tv 0 m
Erfolg dieses Blattes g e d r u kt werden
wird. 8. (Zürich) b.J. H. Wafer, 18°°. S, 8.

Der als Jugendlchrer längst gekannte und gcschazte

Pfarrer M a u r e r zu Albisassoltern im C. Zürich,
entwirft hier de» Plan einer allgemeinen Landschule
für ungefähr 20 Jünglinge, der er als Hauptlchrer
vorstehen will; der Cnrs ist auf drey Jahre berechnet

und kostet jeden Schüler nur ; Lonisd'ors: die ge-
meiimützigsten Hindernisse werden darin» fünf Stun-
den täglich gelehrt.

Ein ganz neues Volkslied nach der be-

ì kannten Melodie : freut euch des Lebens; dem Ausschuß

weifer Männer gewidmet in Bern. Im Juli 1800.
8. Zürich, b. Wafer. S. 4.

Der Himmel mag wissen, was das für ein A us-
sch u ß weiser Männer ist: aber znverläßig ist

das ihm gewidmete Lied elend und unter aller Cricik.

Grosser Nach, >8. Juli. Neuer Beschluß
i

zur Erklärung des Gesetzes welches die Tortur aushebt.

Senat, iy. Juli. Keine Sitzung-
Grosser Rath, 21. Juli. Beschluß der den

össemlichcn Beamten erlaubt, beyden nächstem Wahl-
Versammlungen Entlassung zu begehren.

Senat, 2i. Juli. Nichts vv» Bedeutung.
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